
Alles auf einen Blick – Sozialversicherungswerte 2012 
 
Der Anzug in der Konjunktur im letzten Jahr führt 2012 zu steigenden Rechengrößen und 
Grenzwerten in der Sozialversicherung, aber auch dazu, dass die Beitragssätze in der 
Rentenversicherung sinken. Wir helfen Ihnen, sich einen Überblick über die seit dem 1. 
Januar 2012 geltenden Werte zu verschaffen. 
Durch den Anstieg der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung steigt im Jahr 2012 auch das Volumen für steuerfreie Beiträge zur betrieblichen Al-
tersversorgung an. Steuer- und sozialversicherungsfrei sind damit Beiträge bis zu 
2.688,00 Euro. 
Die Jahresarbeitsentgeldgrenze steigt 2012. Bei einmaligem Überschreiten der Grenze 
sind Arbeitnehmer nicht mehr in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungs-
pflichtig. Seit 2011 gilt die dreijährige Wartefrist nicht mehr. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer, deren Jahre-
sentgeld 2011 die Grenze von 49.500 Euro überschritten hat und 2012 die Grenze von 50.850 Euro überstei-
gen wird, zum Ende des Jahres 2011 aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind.  
Wichtig: Wird ein bisher privat krankenversicherter Arbeitnehmer aufgrund der Erhöhung der Jahresarbeit-
sentgeldgrenze zum 01. Januar 2012 krankenversicherungspflichtig, kann er sich von der Versicherungs-
pflicht befreien lassen. Hierfür muss bis zum 31. März 2012 ein unwiderruflicher Antrag bei der Krankenkas-
se gestellt werden. Eine Befreiung gilt dann auch für die Pflegeversicherung. 
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Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung (pro Monat in Euro) 

  stationär ambulant Pflege durch Angehörige 

Pflegestufe I 1.023,00 450,00 235,00 

Pflegestufe II 1.279,00 1.100,00 440,00 

Pflegestufe III 1.550,00 1.550,00 700,00 

Sozialversicherungswerte 2012 West Ost 

Beitragssätze in % 

Rentenversicherung 19,60 19,60 

Arbeitslosenversicherung 3,00 3,00 

Krankenversicherung 15,50 15,50 

Pflegeversicherung (mit Kind) 1,95 1,95 

Kinderlosenzuschlag 0,25 0,25 

Rentenversicherung – Beiträge (pro Monat in Euro) 

Höchstbeitrag 1.097,60 940,80 

Mindestbeitrag freiwillig 78,40 78,40 

Regelbeitrag für Selbstständige 514,50 514,50 

Beitragsbemessungsgrenzen (pro Monat in Euro) 

Rentenversicherung 5.600,00 4.800,00 

Arbeitslosenversicherung 5.600,00 4.800,00 

Jahresarbeitsentgeldgrenzen (pro Monat in Euro) 

Krankenversicherung allgemein 4.237,50 4.237,50 

Krankenversicherung Bestandsfälle 3.825,00 3.825,00 

Betriebliche Altersversorgung (pro Jahr in Euro) 

Steuer- und sozialversicherungsfrei 2.688,00 2.688,00 

Riesterförderung (pro Jahr in Euro) 

Förderhöchstgrenze 4% 4% 

Sockelbetrag je Zulagenberechtigten 60,00 60,00 

Sonderausgabenabzug max. 2.100,00 2.100,00 

Grundzulage max. 154,00 154,00 

Kinderzulage max. (je Kind) 185,00 185,00 

Kinderzulage für nach dem 31.12.2007 geborene max. (je Kind) 300,00 300,00 


